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Der Schweizer Soldat

und die

menschliche Wirde

J.J. Vischer

Die  nachfolgenden Ausfiihrungen von
Korpskommandant J. J. Vischer, General-
stabschef, haben wir mit freundlicher Er-
laubnis des Autors und der Redaktion der
Zeitschrift «Seele», Nr. 25/26, entnom-
men. Wir sind dankbar fiir diese iiberzeu-
genden Worte eines militirischen Fiihrers,
die das umschreiben, was ein Hauptanlie-
gen des Roten Kreuzes ist: dass dem Men-
Schen seine Wiirde auch im Krieg bewahrt
bleipe.

Mancher mag versucht sein, im militéri-

Schen Bereich Wiirde vor allem mit der

Rangstufe und den mit ihr verbundenen

dussern Zeichen in Verbindung zu brin-

gen. Doch davon soll hier nicht die Rede

Sein, sondern von der Wiirde, die jedem

Menschen kraft seines innern Wertes zu-

kommt, und von der Achtung, welche

diese Wiirde von den Mitmenschen for-
dert,

Im Fricden besteht die ganze Tatigkeit des
Oldaten darin, sich auf den Krieg vorzu-
Creiten. Krieg ist eine gnadenlose und

8rausame Auseinandersetzung zwischen

“Wei Menschengruppen, von denen jede

Versucht, die andere mit allen zu Gebote

Stehenden Mitteln und ohne Riicksicht auf
€nschenleben kampfunfihig zu machen.
lese Aufgabe kann nur von einer Men-

Sch'ﬁngruppe erfullt werden, die straff

OTganisiert ist, in welcher strenge Disziplin
Crscht, in die sich jeder einzelne wider-

*Pruchslos einordnet und wo jeder auf

tInen grossen Teil seiner personlichen
Ieiheiten verzichtet. Wo bleibt da noch

si;lllm.mr menschliche Wiirde, mag man
mit Recht fragen.

Un kann man einen Krieg nicht getrennt

Ctrachten von den Zielen, die mit ihm

Crfolgt werden. Ziel eines Krieges, den

'® Eidgenossenschaft zu fithren gezwun-

Sen Werden konnte, ist die Erhaltung eines
Yatswesens, in dem jeder Mensch ein
niSSC?Stmas§ an persi)’nlichfir Frei.t-\eit ge-

St und in dem menschliche Wiirde ge-

achtet wird. Es wire deshalb ein Wider-
spruch in sich selbst, wenn in einer schwei-
zerischen Truppe bei der Vorbereitung auf
den Krieg im Frieden und bei der Fithrung
des Krieges im Ernstfall nicht mit allen
Mitteln versucht wiirde, menschliche
Wiirde zu respektieren. Das zu respektie-
ren, wofiir der Schweizer Soldat zu kimp-
fen und wenn notig zu sterben bereit ist.
Das gilt zundchst fiir das Zusammenleben
innerhalb einer schweizerischen Truppe.
Vieles hiingt vor allem von den Vorgesetz-
ten ab. Sie haben die Personlichkeit ihrer
Untergebenen zu achten (Dienstregle-
ment, Ziffer 45)*, und jeder Untergebene
hat Anspruch darauf, dass seine Privat-
sphére soweit wie moglich gewahrt bleibt
(DR, Zitfer 21bis). Der Vorgesetzte for-
dere nie mehr, als der Untergebene leisten
kann, auch wenn er hin und wieder bis an
die Grenze der Leistungsfihigkeit gehen
muss. Er lasse sich in allen Lagen nur
durch sein Gewissen und durch das, was
die Pflichterfiillung von ihm verlangt, lei-
ten. Er zeichne sich durch Selbstbeherr-
schung aus und denke daran, dass von sei-
nem personlichen Beispiel viel, ja oft alles
abhingt (DR, Ziffer 46).

Auch im Strafvollzug ist die menschliche
Wiirde des Bestraften zu achten. Er soll
weder erniedrigt noch ldcherlich gemacht
und nicht in menschenunwiirdigen Ver-
hiltnissen verwahrt werden. Zweck der
Disziplinarstrafe ist ja, den Delinquenten
zu einem bessern Soldaten zu erzichen
und ihn auf den rechten Weg zuriickzu-
fithren. Die Strafe besteht darin, dass der
Schuldige fiir einige Zeit aus der soldati-
schen Gemeinschaft ausgeschlossen wird
und in der Abgeschiedenheit Gelegenheit
findet, iiber seinen Fehler nachzudenken.
Mindestens so wichtig wie der Arrest sind
die Gespriche, die der Vorgesetzte vor,
wihrend und nach dem Vollzug der Strafe
mit dem Bestraften fiihrt. Sein Ehrgefiihl
soll angesprochen, aber seine Ehre nicht
verletzt — seine menschliche Wiirde ge-
wahrt werden.

Selbst die menschliche Wiirde unserer
Feinde ist zu achten. Wenn wir uns mit
Erfolg verteidigen wollen, sind wir zwar
gezwungen, Angreifer zu toten. Wenn sich
aber ein Feind ergibt oder wehrlos ist, ist
sein Leben zu schonen (Kriegsartikel der
schweizerischen Armee, Artikel VI). Der
Schweizer Soldat ist ein harter Kdmpfer,
aber kein Killer. Nur so kann auch ein
Soldat die Erfiillung seiner militdrischen
Pflichten mit den biblischen Geboten in
Einklang bringen. Feinde, die sich erge-
ben, werden gefangengenommen. Auch
der Kriegsgetangene hat Anspruch auf
Respektierung  seiner ~ menschlichen
Wiirde. Das Kriegsrecht hat hiefiir zahl-
reiche Regeln aufgestellt (DR, Anhang
II). Deren peinliche Beachtung ist oberste
Pflicht des Schweizer Soldaten, dessen
Land so viel zur Schatfung dieser Regeln
beigetragen hat.

Selbst nach dem Tode gilt es die mensch-
liche Wiirde zu achten. Toten, ob Freun-
den oder Feinden, gebiihrt eine wiirdige
Bestattung. Wesentlich dabei ist nicht ein
umstédndliches Zeremoniell. Viel wichtiger
ist, dass auch in schwierigen Verhiltnissen
alles getan wird, um den Toten wiirdig
beizusetzen, ihm eine Minute des Geden-
kens zu widmen, seine Angehorigen zu
benachrichtigen und ihnen die person-
lichen Effekten zukommen zu lassen. Wer
seine Pflicht gegeniliber den Toten ver-
nachldssigt oder gar Leichen pliindert,
verletzt nicht nur die menschliche Wiirde
des Gefallenen, sondern auch seiner
selbst.

Der Krieg ist ein rohes Handwerk. Gross
ist die Gefahr, dass die, welche Krieg fiih-
ren, dabei selbst verrohen. Davor bewahrt
nur die Achtung menschlicher Wiirde
schon bei der Vorbereitung auf den Krieg
im Frieden und vor allem im Kriege sel-
ber. Achtung ihrer menschlichen Wiirde
verdienen nicht nur die eigenen Unterge-
benen und Vorgesetzten, sondern auch
der Feind als Angreifer oder Kriegsgefan-
gener und nicht zuletzt die Toten, ob
Freund oder Feind.

Der Krieg ist eine grausame Priifung.
Diese unserem Volk zu ersparen, ist die
Aufgabe unserer Armee. Ihre Ausriistung,
ihre Ausbildung, ihr Kampfwille und ihre
Unterstiitzung durch das ganze Volk sind
dafiir entscheidend. Moge ihr dies weiter-
hin, wie in den letzten 150 Jahren, gelin-
gen, damit wir in einem Staat leben kon-
nen, in dem eines jeden menschliche
Wiirde geachtet wird.

* Dienstreglement vom 31. Oktober 1966
mit Nachtrag 1 vom 18. Juni 1968 und
Nachtrag 2 vom 16. September 1970. Es
wiedergibt teilweise Bestimmungen aus
dem schweizerischen Militdrstrafgesetz
und aus Staatsvertrigen liber das Kriegs-
recht.

9



	Der Schweizer Soldat und die menschliche Würde

